
Ambulant betreutes

 Wohnen

Leitgedanke

Junge Erwachsene können im Rahmen ihrer vor-
herigen Wohnform manchmal nicht ausreichend-
auf das eigenständige Wohnen vorbereitet wer-
den. Da ein Auszug aus dieser Wohnform jedoch 
teilweise notwendig oder auch unvermeidbar ist 
und eine ausreichende Unterstützung ihres so-
zialen Netzwerkes nicht gegeben ist, haben sie 
einen erhöhten Bedarf an Unterstützung in ih-
rer Verselbstständigung. Diese Wohnformen 
schließen nicht nur die familiären, sondern auch 
staatlich unterstützten Wohnformen ein. Um das 
angesprochene Klientel hier abseits einer (Teil-)
stationären Einrichtung zielführend unterstützen 
zu können, werden die jungen Erwachsenen in 
deren eigenen Wohnungen von JaZZ betreut. 
Diese Form des betreuten Wohnens richtet sich 
an junge Erwachsene, die alleine wohnen sollen 
und ihr Leben somit eigenständig gestalten kön-
nen müssen. Aus diesem Grund benötigen Sie 
eine umfassende Unterstützung in der aktiven 
Phase ihrer Verselbstständigung.

Autismuswohngruppe
Haus der Jugend

Zukunft ist nicht vorhersehbar, 
aber gestaltbar!

Was wir bieten

•	 Multiprofessionelles Team

•	 Konstante Bezugsbetreuer/innen

•	 24 Std.-Rufbereitschaft

•	 Psychologischer Dienst

•	 Kunsttherapie

•	 Barrierefreies Wohnen

•	 Alltagsgestaltung

•	 Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 
durch spezifische Angebote in den Bereichen 
Sozialkompetenzen, motorische Fähigkeiten, 
lebenspraktische Fähigkeiten

•	 Heilpädagogische Orientierung

•	 Erlebnispädagogik

•	 Tiergestützte Pädagogik

•	 Hilfeplanung/Erziehungsplanung

•	 Beteiligung der jungen Menschen

•	 Umgang mit Krisen/Umsetzung Schutzauftrag 
nach §8a SGB VIII

ViSdP: Lars Bosselmann
E-Mail: larsbosselmann@jazz2010.de

www.jazz2010.de

Zentralverwaltung
Am Wald 6

31623 Drakenburg
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Wohngruppe Haus der Jugend

Die Autismus-Spektrum-Störung hat Auswirkungen, 
die auf vielfältige Weise die Beziehungen zur Um-
welt, die Teilnahme am Leben und die Fähigkeit zur 
Eingliederung in die Gesellschaft erheblich erschwe-
ren. Es können sowohl kognitive als auch sprach-
liche, motorische, emotionale und interaktionale 
Funktionen betroffen sein. Die aktive gesellschaft-
liche Teilhabe von Menschen mit Autismus-Spekt-
rum-Störung ist somit ein schwieriges Unterfangen 
und bedarf einer fachlichen Unterstützung.
Diese spezielle Maßnahme ermöglicht der/dem 
Bewohner*in eine lebensweltorientierte Begleitung 
im Alltag, gibt den Raum zur Förderung der indi-
viduellen Entwicklung und zur Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit. Dabei steht die Förderung der jun-
gen Menschen in ihrer individuellen und sozialen 
Entwicklung im Fokus.
In der Wohngruppe Haus der Jugend stehen maxi-
mal 6+1 Plätze zur Verfügung.

Zielgruppe

Aufgenommen werden junge Menschen, die vorü-
bergehend oder dauerhaft nicht in ihren Herkunfts-
familien verbleiben können und diagnostiziert eine 
Autismus-Spektrum-Störung aufweisen (frühkindli-
cher Autismus (F84.0), High-functioning Autismus 
(F84.5 HFA), das Asperger-Syndrom (F84.5), Late-
onset Autismus (F84.3) und der atypische Autismus 
(F84.0)) oder eine Diagnose kurz bevor steht.
Unsere Zielgruppe umfasst vorrangig Kinder und 
Jugendliche im Alter zwischen 6-18 Jahren. 

Zielsetzung

•	 Förderung der individuellen Entwicklung und 
Erziehung zu einer eigenverantwortlicheren 
und gemeinschaftsfähigeren Persönlichkeit

•	 Förderung junger Menschen in ihrer individu-
ellen und sozialen Entwicklung

•	 Vermeidung und Abbau von Benachteiligun-
gen

•	 Beratung und Unterstützung von Eltern und 
anderen Erziehungsberechtigten in der Erzie-
hung

•	 Schutz vor Gefahren für das Wohl von Kin-
dern und Jugendlichen

•	 Beitrag zur Schaffung positiver Lebensbedin-
gungen für junge Menschen und ihren Famili-
en sowie Erhalt oder Schaffung einer kinder- 
und familienfreundlichen Umwelt

•	 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
entsprechend ihrem Entwicklungsstand

•	 Einschätzung der Gefährdung bei Bekannt-
werden gewichtiger Anhaltspunkte für die 
Gefährdung eines betreuten Kindes oder 
Jugendlichen

•	 Gewährung pädagogischer und damit ver-
bundener therapeutischer Leistungen

•	 Förderung zur sozialen Integration

•	 Rückführung in die Herkunftsfamilie bzw. be-
treutes Wohnen in einer eigenen Wohnung

      und Weitere.

Qualitätssicherung

•	 qualifiziertes Personal

•	 regelmäßige Team- und Fallsupervisionen

•	wöchentliche Dienstbesprechungen

•	 laufend externe und interne Fortbildungen

•	 tägliche Dokumentation

•	Evaluation

•	Datenschutz

Rechtsgrundlage für die Aufnahme nach SGB 
VIII

Die Aufnahme eines jungen Menschen in das 
Haus der Jugend basiert auf § 34 und §35a 
(SGB VIII) sowie §53 ff. (SGB XII). Maximal 6 
Plätze, im Bedarfsfall in Verbindung mit § 41 
(SGB VIII).
In begründeten Fällen kann auch eine Auf-
nahme nach § 39,40,47 BSHG erfolgen. 

Kontakt

Haus der Jugend
Tel.: 05024-7999285
E-Mail: hausderjugend@jazz2010.de


